
Rechte und Pflichten bezüglich der Eltern (Raum 5) 

 Mitbestimmungsrecht der Eltern bleibt durch die Dienstordnung unberührt (§ 3) 

 Eltern, wenn sie dafür gewählt worden sind, dürfen an der Schulkonferenz teilnehmen, 

müssen jedoch die Regeln der Schulkonferenz beachten 

o Zustimmung des Schulleiters/der Schulleiterin erforderlich (§ 5) 

o ! Gesamtkonferenz  Schulkonferenz 

 Auf Nachfrage der Eltern haben Lehrkräfte die Pflicht die Zeugnisnoten der S* zu erläutern (§ 

6 Abs. 1) 

 Gesundheitszustand der S* soll gemeinsam mit Eltern, Schulärzt*innen etc. beobachtet und 

‚beseitigt‘ werden (§ 6 Abs. 3) 

 Lehrkräfte haben gegenüber (Eltern) die Pflicht Sprechstunden anzubieten (§ 6 Abs. 5) 

 Eltern haben das Recht, dass die Klassenlehrkraft ihnen zur Beratung zur Verfügung steht (§ 9 

Abs. 2) 

 Eltern haben das Recht, ALLE Lehrkräfte, die mit ihren Kindern in Verbindung stehen  zu 

kontaktieren (§ 9 Abs. 4) 

 Eltern haben das Recht auf einen Elternsprechtag bzw. pädagogische 

Gespräche/Besprechungen (§ 9 Abs. 5) 

o Der Elternsprechtag kann an selbstständigen gymnasialen Oberstufen und 

beruflichen Schulen durch Zustimmung des Schulelternbeirats entfallen 

 Lehrkräfte/Schulleitungen haben die Möglichkeit Eltern den Wunsch an der Teilnahme am 

Unterricht zu gestatten (§ 15 Abs. 5) 


